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Das BMLFUW nimmt zum Entwurf eines Abgabenänderungsgesetzes 2011 wie folgt Stellung: 
 

Artikel 3 – Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1994 
 

Z 9 (Art 1 Abs 5): 
Es bestehen Bedenken gegen den ex lege-Verzicht auf die Erwerbsschwelle bei Verwendung 
der UID-Nummer gegenüber dem Lieferer. Oft wird die UID-Nummer vom Verkäufer verlangt, 
ohne dass dem Erwerber bewusst ist, dass deren Angabe den Verzicht auf die 
Erwerbsschwelle bewirkt. 
 

Artikel 9 - Bundesabgabenordnung 
 
Mit dem Rechnungslegungsrechts-Änderungsgesetz 2010 wurde zwar die 
Buchführungsgrenze von € 400.000,- auf € 700.000,- erhöht, die Erhöhung ist aufgrund von 
§ 125 BAO für die Land- und Forstwirtschaft jedoch nicht anwendbar. Diese 
Ungleichbehandlung sollte umgehend behoben werden, indem die Umsatzgrenze für den 
Eintritt der Buchführungspflicht von € 400.000,- auf € 700.000,- und korrespondierend damit 
die Einheitswertgrenze auf zumindest € 250.000,- angehoben werden. 
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